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Hürden nehmen …
... kann, wem die Latte nicht zu hoch gelegt wird.

Ein Jahr in Wort und Zahl
Die ifs Schuldenberatung 2018

Hilfe zur Selbsthilfe
Schulden gefährden die Existenz in jeder Hinsicht. 
Die MitarbeiterInnen der ifs Schuldenberatung erar- 
beiten gemeinsam mit den Betroffenen und anderen 
Fachleuten kurz- oder langfristige Lösungen.

Was es bedeutet, am Existenzmini- 
mum zu leben, hat mir die Geschichte 
jenes Kleinstpensionisten vermittelt, 
der mit großer Anstrengung versucht 
hat, seine Schulden zurückzuzahlen. 
Aufgrund der Knappheit an Mitteln 
war es ihm an seinem Geburtstag 
nicht möglich, seine erwachsenen 
Kinder zu sich nach Hause einzu-
laden. So fühlt es sich an, sozial  
nicht mehr teilhaben zu können.

Das Existenzminimum  
ist zu niedrig angesetzt.
Infolge der im Bundesvergleich 
hohen Lebenshaltungskosten trifft 
das VorarlbergerInnen besonders. 
Dadurch geraten Menschen in Notsi-
tuationen, denn es gibt keine Spiel-
räume für Unvorhergesehenes.
Wohnen muss erschwinglicher 
werden, damit Menschen mit nied-
rigem Einkommen genug Geld für 
die alltäglichen Ausgaben des Lebens 
(Lebensmittel, Mobilität, Gesundheit, 
soziale Teilhabe) bleibt.

Scheidungen und Trennungen  
als Überschuldungsgrund
bleiben auf hohem Niveau. Wer Un- 
terhaltsschulden hat, kann bis zu 25 
Prozent unter das Existenzminimum 
gepfändet werden. Die hohen Wohn-
kosten und wenig leistbare Angebote 
für Kleinstwohnungen verstärken die 
Problematik. Eine schwierige Situa-
tion für getrennte Familien.

Die hohe Erwerbsquote im  
österreichischen Vergleich
ist eine Besonderheit der KlientInnen, 
die in Vorarlberg in die Schuldenbe-
ratung kommen. VorarlbergerInnen 
sind im Bundesvergleich überdurch-
schnittlich oft erwerbstätig. Nur 30 
Prozent sind arbeitslos, hingegen 50 
Prozent berufstätig. 

Hürden abgebaut – keine  
Mindestquote, kürzere Laufzeit
Die Mindestquote von 10 Prozent 
für eine erfolgreiche Entschuldung 
durch eine Privatinsolvenz ist Ende 
2017 gefallen. Das Abschöpfungsver-
fahren wurde von sieben auf fünf 
Jahre verkürzt. Eine Entschuldung 
von Menschen mit sehr niedrigem 
Einkommen oder ehemaligen Selbst-
ständigen mit hohen Schulden ist 
volkswirtschaftlich richtig. 

Gemeinsam Hürden überwunden
Die BeraterInnen der Schuldenbera-
tung verzeichneten 2018 einen Anstieg 
von fast 80 Prozent bei den Privatin-
solvenzen. Von den Gerichten wurden 
86 Prozent mehr Gerichtstermine 
anberaumt und durch die Schul-
denberatung besucht. Rund 9 von 
10 Privatinsolvenzen in Vorarlberg 
werden durch die ifs Schuldenbera-
tung begleitet.
All das wäre nicht möglich ohne die 
gute Kooperation und Unterstüt-
zung unserer Partner: Sozialfonds 
sowie Städte und Gemeinden des 
Landes Vorarlberg, Gerichte und 
sonstige öffentliche und private 
Organisationen. Nicht zu vergessen 
die zahlreichen Arbeitgeber, die ihre 
MitarbeiterInnen finanziell unter-
stützten. Und immer freuen wir uns 
über kooperative Gläubiger und deren 
Vertreter, die an einer guten Lösung 
mitwirken. Auch den Partnern des 
Vorarlberger Finanzführerscheins – 
dem Land Vorarlberg, der AK Vorarl- 
berg, dem AMS, der WKV, der VVG, 
den Banken Hypo, Raiffeisen, Spar-
kassen, Volksbank, BTV, dem aha und 
Freigeist Arbogast – gilt unser Dank.

Simone Strehle-Hechenberger
Leiterin ifs Schuldenberatung
simone.strehle-hechenberger@ifs.at

 3.191 KlientInnen  
 1.956 Männer (= 61,3%)
 1.235 Frauen (= 38,7%)
 2.835 mitbetroffene Kinder
 1.159 BesucherInnen unseres Sprechtags 
 341 TeilnehmerInnen an Vorträgen zur Privatinsolvenz
 10.080 geleistete Beratungsstunden 
 87.501 durchschnittliche Verschuldung in Euro 
 44.795 Medianverschuldung in Euro   
 4.698 SchülerInnen, Lehrlinge und MultiplikatorInnen in Workshops 
 27 Budgetberatungen 
 30 Betreute Konten 
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Alter der KlientInnen

38,7%
(1.236)

29,3%
(935)

10,2%
(325)

8,7%
(278)

vollzeitbeschä�igt

arbeitslos

teilzeitbeschä�igt

im Ruhestand

berufsunfähig 5,5% (175)
im Haushalt 1,7% (53)

Karenz/Mu�erschutz 2,4% (77)
Sonstiges 3,5% (112)

6,6%
1)(211)

23,1%
(737)

27,7%
(884)

23,8%
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9,1%%
(290)

9,7%
(311)

bis 25 Jahre

26 bis 35 Jahre

36 bis 45 Jahre

46 bis 55 Jahre

56 bis 60 Jahre
über 60 Jahre

Ursachen finanzieller ProblemeEin Jahr in Wort und Zahl

Außergerichtliche Ausgleiche und Privatinsolvenzen
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Einkommensverschlechterung
Arbeitslosigkeit

Konsumverhalten

Selbstständigkeit

Scheidung/Trennung

Bürgscha�/Ha�ung

Wohnen

Unfall/Krankheit/Todesfall

Unterhaltsverpflichtung

Autokauf/-leasing

Lebenshaltungskosten

Sucht

Stra�are Handlung

116

141

158

398

1.203

555

592

343

322

304

234

Frauen Männer

628

190

296

494

36Außergerichtliche Ausgleiche

Eröffnungen von Privatinsolvenzen

Zahlungspläne

Abschöpfungsverfahren

Gerichtstermine
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Arbeitssituation

Budgetbeispiel für eine alleinlebende Person

Fixe Ausgaben Euro  

Miete und Betriebskosten 442,-

Warmwasser (Strom/Fernwärme) 6,-

Strom 29,-

Heizung (Gas) 44,-

öffentlicher Verkehr 82,-

Telefon (FN+Mob) /Internet/Kabelfernsehen 57,-

Fernsehen/Radio-Rundfunkgebühren 23,-

Haushaltsversicherung 12,-

Zwischensumme „Fixe Ausgaben“ 695,-

Unregelmäßige Ausgaben

Kleidung und Schuhe 60,-

Möbel, Ausstattung, Garten etc 69,-

Gesundheit(svorsorge) 38,-

Zwischensumme „Unregelmäßige Ausgaben“ 167,-

Haushaltsausgaben

Nahrungsmittel (inkl. alkoholfreie Getränke und Snacks) 336,-

Reinigungsmittel 9,-

Körperpflege 33,-

Zwischensumme „Haushaltsausgaben“ 378,-

Sonstige Ausgaben

Soziale und kulturelle Teilhabe 61,-

Zwischensumme „Sonstige Ausgaben“ 61,-

Gesamtausgaben 1.301,-

Das Budgetbeispiel stellt notwendige, monatliche Haushaltsausgaben dar und dient als 
Orientierungshilfe. Es schreibt Ihnen nicht vor, wie Sie Ihr Geld auszugeben haben.  
Persönliche Lebensumstände und die tatsächliche Situation eines Haushalts müssen 
immer berücksichtigt werden. 
Damit das Beispiel Orientierungshilfe für möglichst viele KonsumentInnen sein kann, 
wurden Vereinfachungen und Annahmen getroffen: monatliche Kosten, Mietwohnung, 
kein Autobesitz, keine regionalen Unterschiede.
Nicht inbegriffen sind z.B. Kosten für ein Auto, lokale Steuern, Abonnements, Mitglieds-
beiträge, Freizeit, Haustier, alkoholische Getränke, Rauchwaren.

Monatliche Ausgaben

Bregenz
Benger Park 
Mehrerauerstraße 3

Feldkirch
Ganahl Areal 
Schießstätte 14

Bludenz
Innovationszentrum
Klarenbrunnstraße 12
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